
SaEunq der Gemeinde Rötqesbüttel über eins Kindertaoessüitte

Aufgrund der SS 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat def
Rat der Gemeinde Rötgesbüttel in seiner Sitzung am 29.06.2011 folgende Satzung
beschlossen:

S l- Einrichtunq einer Kindertasesstätte

(1) Die Gemeinde Rötgesbüttel unterhält als öffentliche Einrichtung eine
Kindertagesstätte

(2) Zweck der Kindertagesstätte ist die vorschulische Erziehung.

S 2 - Aufnahme del Kindof

(1) Die Kindertagesstätte steht allen Kindern der Gemeinde Rötgesbüttel von Geburt an
bis zum Beginn der Schulpfl icht offen. Soweit Plätze vorhanden sind, können Schulkinder
der 1-4 Klasse aufgenommen werden.

(2) Die eltedichen oder sonstigen Sorgeberechtigten und die Kinder sollen im Bereich der
Gemeinde Rötgesbüttel ihren Wohnsitz haben.

(3) Kinder, deren Sorgeberechtigte außerhalb der Gemeinde Rötgesbüttel ihren Wohnsitz
haben, können aufgenommen werden, soweit kein Antfag auf Aufnahme in die
Kindertagesstätte aus dem Raum der Gemeinde Rötgesbüttel vorliegt. Die Aufnahme von
Kindern, deren Sorgeberechtigte ihren Wohnsitz außerhalb der Gemeinde Rötgesbüttel
haben, ist nur möglich, wenn eine vertragliche Vereinbarung zwischen der abgebenden
Gemeinde bzw. dem Träger der Kindertagesstätte und der Gemeinde Rötgesbüttel besteht
und eine Zustimmung in jedem Einzelfall vorliegt
(4) Für Kinder aus andefen Gemeinden ist die Betreuungszeit auf 1 Jahr, dieses enF
spricht dem Kindergartenjahr, begrenzt. Eine Kündigung zum Ende des Kindef-
gartenjahres ist hierbei nicht erforderlich. Für das folgende Kindergartenjahr ist das Kind
gemäß dieser Satzung neu anzumelden.

S 3 - Ausschluss von Kindern

(1) Kinder, die die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte beeinträchtigen oder
gefährden, können vom Besuch ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus werden Kinder vom Besuch ausgeschlossen, tür die die Benut-
zungsgebühr länger als drei Monate im Rückstand ist.

(2) Bei wiederholten Verstößen der Sorgeberechtigten gegen die ihnen nach S 9
dieser Satzung auferlegten Pflichten, ist die Gemeinde Rötgesbüttel nach vorheriger
Androhung zum Ausschluss von Kindern berechtigt

(3) Uber den Ausschluss eines Kindes aus der Kindertagesstätte entscheidet der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde. Die Beteiligten (Sorgeberechtigte, Leitedn der
Kindedagesstätte) sollen vorher gehört werden-
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S ,l - Benutrunqloebohren

Als Entgelt für den Besuch der Kindertagesstätte wird eine öffentliche Benutzungsgebühr
nach einer besonderen Gebührensatzuno erhoben.

S 5 . Kindersarteniahl

Das Kindergartenjahr umtasst den Zeitraum vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres.

S 6 - Anmeldunq in der Kindenaq$stätto

Die Kinder sind zum Besuch der Kindertagesstätte bei der Leitung der Kindertagesstätte
anzumelden. Anmeldungen haben grundsätzlich zu Beginn eines Kindergartenjahres
(0'1.08.) zu erfolgen. Sonst sind Kinder zum 1. eines l\,4onats anzumelden. Mit der
Entgegennahme der Anmeldung ist noch keine Verpfl ichtung zur Aufnahme des Kjndes
erfolgt.

S7-Erkrankunqusw.

(1) Bei Erkrankungen eines Kindes ist d'e Leilung der Kindertagesstätte unvezüglich zu
benachrichtigen. In allen anderen Abwesenheitsfällen ist binnen 3 Tagen die Abwesenheit
des Kindes mitzuteilen.

(2) Wird eine Erkrankung eines Kindes festgestellt, werden die Sorgeberechtigten des
Kindes benachrichtigt. Sie sind verptlichtet sofort das Kind aus der Kindertagesstätte
abzuholen.

(3) lst in einer Familie, aus der ein Kind der Kindertagesstätte besucht, eine Infektions-
krankheit nach S 34 des Infektionsschutzgesetzes ausgebrochen, so ist der Leitung der
Kindertagesstätte unverzügljch l\,4itteilung zu machen. Das erkrankte Kind, wie auch das
gesunde Geschwisterkind, muss in solchen Fällen der Kindertagesstätte fernbleiben. Nach
Vorlage einer ärztl ichen Bescheinigung kann dem Kind def, Besuch der Kindertagesstätte
wieder erlaubt werden.

5 8 - Abmeldunq aus der Kindertaqoestätte

(1) Für den Zeikaum vom 01.08. bis 3'1.03. eines Kindergartenjahres, kann die Abmeldung
eines Kindes aus der Kindertagesstätte mit einer Frist von 4 Wochen zum l\ronatsende
schriftlich bei def Leitung der Kindertagesstätte erfolgen.

(2) Für den Zeitraum vom 01.04. bis 31.07. ejnes Kindergartenjahres ist die Abmeldung
eines Kindes aus der Kindertagesstätte nur zum Ende des Kindergartenjahres (3'1.07.)
möglich. Die Abmeldung hat 4 Wochen vorher schriftlich bei der Leitung der
Kindertagesstätte zu erfolgen. Für Kinder, die schulpflichtig werden, ist eine schriftliche
Abmeldung nicht erforderlich.

(3) In dringenden Fällen kann die Abmeldung auch zu einem anderen ZeitpunK erfolgen.
Hierüber entscheidet der Verwaltunasausschuss
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5 I - Plllchten del Sorqeberechtiqten

(1) Die Sorgeberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Kinder am Körper und in der
Kleidung sauber sowie mit praktischer Bekleidung in die Kindertagesstätte geschickt
werden.

(a Den Kindern solltäglich Frühstück (Butterbrot, Obst, keine Süßigkeiten) in einer
Frühstückstasche mitgegeben werden.

(3) Um Verwechslungen zu vermeiden, müssen alle Kleidungsstücke, die die Kinder in der
Kindertagesstätte ablegen sowie die Frühstückstaschen mit vollem Namen gekennzeichnet
sein. Für Verlust kommt die Gemeinde nicht auf.

(4) Die Sorgeberechligten sind verpflichtet, die Kinder pünKlich zur Kindertagesstätte
zu bringen und pünktl ich abzuholen.

510. Eltornvortrotunq

Aus der Elternschaft sollen Vertreter gewählt werden, die die Arbeit des Betreuungs-
pe.sonals unterstützen und den Kontakt zur Gemeinde halten. Ausführungsbestimmungen
werden gesondert geregelt

S 1l- öffnunnszelten

(1) Die Offnungszeiten der Kindertagesstätte bestimmt die Gemeinde. Es wird ein Früh- und
Spätdienst angeboten.

(2) Oer Kindergarten ist während der Sommerferien 3 Wochen und
grundsätzllch zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

S 12 . Haftunq

Während der Betreuungszeit besteht zugunsten der Kinder ein Unfall- und Haftpfl icht-
versicherungsschutz beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover, der den direkten
Weg zur Kindertagesstätte und den Rl]ckweg einschließt. Eine weitergehende Hattung
entfällt.

S 13 - lnklafrtreten
Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über eine
Kindertagesstätte vom 23.10.2010 außer Kraft.

[ohmann
Bürgermeister

Rötgesbüft el, den 29.06.201 1
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